  
Informationsblatt – Kurzzeitpflege in einer Behinderteneinrichtung
            Ansprüche nach dem Sozialgesetzbuch XII ( SGB XII) 
                                     gegen den Sozialhilfeträger 

Was ist Kurzzeitpflege – Kurzzeitmaßnahme ?
Kurzzeitpflege ist eine zeitlich befristete, vollstationäre („rund um die Uhr“) Betreuung

durch Pflegepersonal in einer entsprechenden, durch die Pflegekassen anerkannten Einrichtung oder einer Einrichtung der Behindertenhilfe. 

Die Kurzzeitpflegekosten werden in der Regel bis zu einer Dauer von 28 Tagen übernommen.

In begründeten Einzelfällen kann eine Kurzzeitmaßnahme auch länger bewilligt werden.

Eine Splittung des Anspruches nach einzelnen Tagen oder  nach Wochenenden ist möglich.

Allgemeine Anspruchsvoraussetzungen:

Kurzzeitpflege kann in Anspruch genommen werden, wenn eine häusliche (§§ 36 bis 39 Sozialgesetzbuch XI) oder teilstationäre (§ 41 SGB XI) Pflege nicht ausreichend ist und

der Hilfesuchende im Anschluss an die Kurzzeitmaßnahme wieder in dem häuslichen

oder teilstationären Bereich betreut wird.   

Das kann z.B. nach einem Krankenhausaufenthalt des Pflegebedürftigen oder bei Urlaub/Krankheit der pflegenden Angehörigen oder in sonstigen Krisensituationen der Fall sein, in denen vorübergehend häusliche oder teilstationäre Pflege nicht möglich oder nicht

ausreichend ist. Die Einstufung in eine Pflegestufe ist nicht Voraussetzung zur Übernahme

der Kurzzeitpflegekosten. 

Was ist bei der Antragstellung beim Sozialhilfeträger zu beachten? Welche Unterlagen
und Nachweise müssen vorgelegt werden?
- Es ist rechtzeitig vor Antritt der Maßnahme ein Sozialhilfeantrag zu stellen und falls
  erforderlich, sind Einkommensunterlagen des Hilfesuchenden, bei minderjährigen Personen
  auch die Nachweise über die Einkünfte der Eltern, beizufügen

- Zusage der Einrichtung zur Kurzzeitmaßnahme mit dem Aufenthaltszeitraum
- Besteht ein Anspruch auf Leistungen nach dem Pflegeversicherungsgesetz, ist der
  entsprechende Nachweis über die Beantragung und Gewährung der Leistung bei-

  zufügen bzw. nachzureichen.
- Bei einer Verlängerung der Maßnahme ist der Sozialhilfeträger rechtzeitig zu informieren, 

   weil ansonsten keine Kostenübernahme erfolgen kann ( §18 Sozialgesetzbuch XII).   
 Vorrangige Leistungen:


 - Pflegeversicherung
 
Ist der Antragssteller bzw. die Antragsstellerin in eine Pflegestufe eingestuft, ist vorrangig
bei der Pflegekasse ein Antrag auf Leistungen nach §§ 42 SGB XI (Kurzzeitpflege) und/    oder § 39 SGB XI (Verhinderungspflege) – zurzeit jeweils 1470,00 € zu stellen. 

Beide Leistungen können im unmittelbaren Anschluss nacheinander in Anspruch genommen werden. Ist der Leistungsrahmen der Kurzzeitpflege entweder in der Höhe oder von den Kalendertagen (28 Tage im Jahr) ausgeschöpft, stehen dem Pflegebedürftigen bereits ab diesem Zeitpunkt für den weiteren - kurzzeitigen – Aufenthalt in einer Einrichtung die Leistungen der Verhinderungspflege zu. Die Verhinderungspflege kann frühestens nach einer

Pflegetätigkeit von 6 Monaten in Anspruch genommen werden.
Seit dem 01.07.2008 haben pflegebedürftige Kinder und Jugendliche bis zum Alter von

18 Jahren auch einen Anspruch auf stationäre Kurzzeitpflege in Behinderteneinrichtungen und anderen geeigneten Einrichtungen, wenn die Pflege in einer von den Pflegekassen
zur Kurzzeitpflege zugelassenen Einrichtungen nicht möglich oder zumutbar ist
(Pflegeversicherungs-Weiterentwicklungsgesetz i.V.m. § 42 Abs. 3 SGB XI). 

Der Anspruch auf Leistung der Pflegeversicherung besteht jedoch nur für zu Hause gepflegte Kinder und nicht für Kinder, die bereits in Einrichtungen wohnen und ggf. für die Kurzzeitpflege in der Einrichtung verbleiben. 

- Rehaträger
Ist die Kurzzeitmaßnahme erforderlich, weil die pflegende Person selbst eine Rehabilitationsmaßnahme macht (z.B. Eltern behinderter Kinder), ist der Träge der Reha-Maßnahme auch zur Kostentragung der Kurzzeitmaßnahme verpflichtet. In diesem Fall ist bei diesem Reha-Träger vorrangig ein entsprechender Antrag zu stellen bevor Eingliederungshilfe
beantragt wird. 

Zuständigkeit: § 98 SGB XII 
Für die Übernahme der  Kurzzeitpflegkosten ist der Träger der Sozialhilfe örtlich zuständig, in dessen Bereich der Leistungsberechtigte sich tatsächlich aufhält. Für das Gebiet des Kreises Bernkastel-Wittlich sind Ansprechpartner/innen die Mitarbeiter/innen des  Fachbereich 31 Soziale Hilfen.

Einsatz von Einkommen und Vermögen:
Beim Einsatz des Einkommens ist zu unterscheiden zwischen Kindern und Jugendlichen

und erwachsenen behinderten Menschen.

- Bei Kindern und Jugendlichen, die von ihren Eltern/Elternteil betreut und gepflegt 

  werden, wird bei Kurzzeitmaßnahmen bis zu 4 Wochen kein Eigenanteil aus dem 

  Einkommen der Eltern und des Kindes  gefordert mit Ausnahme der Leistungen der
  Pflegekasse. Bei längeren Kurzzeitmaßnahmen wird ein Kosten-

  beitrag für häusliche Einsparung geprüft. 
  Der Einsatz des Vermögens wird nicht gefordert.
- Bei erwachsenen behinderten  Menschen wird der Eigenanteil aus dem Einkommen

   des Hilfeempfängers geprüft.

   Vermögen wird nicht geprüft, solange de Aufenthalt nicht länger als 28 Tage dauert.   

. 

